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Betrieblicher Ausbildungsplan für die Berufsausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten und zur Zahnmedizinischen Fachangestellten 

Ausbildungsbetrieb: 
 

Auszubildender/Auszubildende: 
 

Ausbilder/Ausbilderin: 
 

Berufsschulstandort: 
  

Beginn der Ausbildung: 
 

zuständige Stelle: 
  

voraussichtliches Ende der Ausbildung: 
 

  
   

Erläuterungen Seite 3 

1. bis 18. Monat  

» Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 4 

19. bis 36. Monat  

» Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  Seite 9 

» Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 16 

Während der gesamten Ausbildung  

» Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 17 
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Erläuterungen 
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Berufsbildpositionen mit zeitli-
chen Richtwerten in Wochen 

Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

» Berufsbildpositionen ent-
sprechend dem § 4 Absatz 
1und 2 der Ausbildungsver-
ordnung 

» Zeitliche Richtwerte entspre-
chend dem Ausbildungsrah-
menplan 

In dieser Spalte finden sich die aus 
dem Ausbildungsrahmenplan über-
nommenen zu vermittelnden Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. 

In dieser Spalte können, 
auch mit Hilfe der Erläute-
rungen zum Ausbildungs-
rahmenplan, die Ausbil-
dungsinhalte präzisiert und 
den jeweiligen betriebli-
chen Voraussetzungen ent-
sprechend ergänzt werden. 

Hier können auch Gründe, 
die eine Vermittlung zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
noch nicht ermöglichten, 
genannt werden. 

Zum Ende der Ausbildung 
müssen alle Ausbildungs-
inhalte vermittelt worden 
sein! 

In dieser Spalte kann z. B. einge-
tragen werden: 
» der voraussichtliche Zeit-

punkt der Vermittlung inner-
halb des Ausbildungsjahrs (z. 
B. Monat/Quartal) 

» die Vermittlungsdauer im Be-
trieb 

» der Betriebsteil 
» der zuständige Ausbilder o-

der die vom Ausbilder mit der 
Ausbildung beauftragte Per-
son 

» außerbetriebliche Ausbil-
dungsmaßnahmen 

» Ausbildungsunterlagen 
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1. bis 18. Monat 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Berufsbildpositionen mit zeitli-
chen Richtwerten in Wochen 

Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Verschwiegenheitspflichten und be-
rufsrechtliche Vorgaben erkennen 
und einhalten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

5 Wochen 

p) rechtliche Regelungen, auch zur ärztli-
chen Schweigepflicht, einhalten und 
durch geeignete Maßnahmen sicherstel-
len 

   

q) rechtliche Grenzen für selbständiges 
Handeln einhalten 

   

r) Dokumente und Behandlungsunterla-
gen unter Berücksichtigung von Daten-
schutzvorgaben sicher aufbewahren 
und die Aufbewahrungsfristen einhalten 

   

s) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
wahren 

   

Patientinnen und Patienten individu-
ell betreuen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

15 Wochen 

a) Patientinnen und Patienten empfangen    

b) Auskünfte, auch in einer Fremdsprache, 
erteilen 

   

c) auf die Situation und Verhaltensweisen 
der Patientinnen und Patienten vor, 
während und nach der zahnärztlichen 
Behandlung bedürfnisgerecht eingehen 
und dabei deren Erwartungen und Wün-
sche sowie soziale, psychische und so-
matische Bedingungen berücksichtigen, 
insbesondere bei ängstlichen Men-
schen, bei Menschen mit Behinderung 
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oder mit besonderem medizinischem 
Unterstützungsbedarf, bei Risikopatien-
ten sowie bei Kindern 
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d) Anliegen und Beschwerden von Patien-
tinnen und Patienten situationsadäquat 
aufnehmen und lösungsorientiert han-
deln 

   

e) Patientinnen und Patienten unter An-
wendung analoger oder digitaler Kom-
munikationswege informieren 

   

f) Patientinnen, Patienten und begleiten-
den Personen die zahnärztlichen Be-
handlungen und Praxisabläufe verständ-
lich erläutern und zur Kooperation moti-
vieren 

   

g) eigenes Verhalten als Beitrag zur Zufrie-
denheit von Patientinnen und Patienten 
reflektieren und daraus Schlussfolgerun-
gen für die Patientenbeziehung ziehen 

   

Hygienemaßnahmen durchführen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

20 Wochen 

a) rechtliche Regelungen und Empfehlun-
gen, insbesondere zum Arbeits- und In-
fektionsschutz sowie zum Umgang mit 
Gefahrstoffen, einhalten, betriebliche 
Standards anwenden 

   

b) Infektionswege und Gefahren erkennen 
sowie Maß-nahmen zur Vermeidung 
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von Infektionen und zum Schutz vor 
Kontaminationen ergreifen 

c) persönliche Schutzausrüstung anwen-
den 

   

d) Arbeitsplatz vorbereiten    

e) hygienische Bedingungen bei der Durch-
führung zahnärztlicher Maßnahmen si-
tuationsgerecht sicherstellen 

   

f) Arbeitsplatz nachbereiten    

g) kontaminierte Materialien und Abfälle 
erfassen, sammeln und fachgerecht ent-
sorgen 

   

h) Musterhygieneplan nach fachlichen Vor-
gaben auf Grundlage betriebsspezifi-
scher Gegebenheiten individualisieren 

   

Medizinprodukte aufbereiten und 
freigeben 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

20 Wochen 

a) rechtliche Regelungen zur Aufbereitung 
von Medizinprodukten einhalten sowie 
betriebliche Standards anwenden und 
dabei räumliche und organisatorische 
Aspekte der Aufbereitung beachten 

   

b) aufzubereitende Instrumente in der 
zahnmedizinischen Versorgung ermit-
teln 

   

c) Medizinprodukte einer Risikobewertung 
unterziehen und einstufen, Aufberei-
tungsverfahren auswählen 

   

d) Medizinprodukte sachgerecht zur Auf-
bereitung vorbereiten, insbesondere 
vorbehandeln, sammeln, vorreinigen so-
wie zerlegen 
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e) Medizinprodukte reinigen, desinfizieren, 
spülen sowie trocknen 

   

f) Medizinprodukte auf Sauberkeit, Unver-
sehrtheit und Funktionstüchtigkeit prü-
fen, Medizinprodukte pflegen, instand 
setzen, verpacken und sterilisieren 

   

g) Durchführung des ausgewählten Aufbe-
reitungsprozesses beurteilen und opti-
mieren, Verpackung auf Unversehrtheit 
prüfen, Sterilgut kennzeichnen, aufbe-
reitete Medizinprodukte freigeben, do-
kumentieren und lagern 

   

h) Arbeits- und Verfahrensanweisungen 
zur Aufbereitung von Medizinprodukten 
unter Berücksichtigung rechtlicher Re-
gelungen und Empfehlungen sowie nach 
betrieblichen Vorgaben des Qualitäts-
managements erstellen 

   

Zahnärztliche diagnostische und the-
rapeutische Maßnahmen vorberei-
ten, dabei assistieren und nachberei-
ten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

10 Wochen 

a) Fachbegriffe der zahnmedizinischen 
Terminologie sowie des Abrechnungs-
wesens anwenden 
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b) Arbeitsplatz, insbesondere für die Un-
tersuchungen und Behandlungen, vor-
bereiten 

   

c) bei Befundaufnahme und diagnosti-
schen Maßnahmen mitwirken 
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d) bei präventiven, konservierenden und 
chirurgischen Behandlungsmaßnahmen 
assistieren, insbesondere Arzneimittel, 
Werkstoffe und Materialien vorbereiten 
und verarbeiten, Instrumente und Ge-
räte behandlungsspezifisch handhaben 
und Behandlungsabläufe dokumentie-
ren 

   

e) bei therapeutischen Maßnahmen von 
Neoplasien, Mundschleimhauterkran-
kungen sowie Erkrankungen und Verlet-
zungen des Gesichtsschädels assistie-
ren, insbesondere Arzneimittel und Ma-
terialien vorbereiten und verarbeiten, 
Instrumente und Geräte behandlungs-
spezifisch handhaben und Behandlungs-
abläufe dokumentieren 

   

Zahnärztliche Leistungen abrechnen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 10) 

8 Wochen 

a) Fachbegriffe der zahnmedizinischen 
Terminologie sowie des Abrechnungs-
wesens anwenden 

   

b) rechtliche Regelungen einhalten und da-
bei die unterschiedlichen Versiche-
rungsarten und Vergütungssysteme be-
achten 

   

c) erbrachte Leistungen erfassen und Kos-
tenträgern zuordnen 

   

d)     

e)     
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19. bis 36. Monat 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  
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Berufsbildpositionen mit 
zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Über Prävention und Gesund-
heitsförderung informieren so-
wie bei Prophylaxemaßnahmen 
mitwirken 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

8 Wochen 

a) Patientinnen, Patienten und begleiten-
den Personen Ursache, Entstehung und 
Verhütung von Erkrankungen des Zah-
nes und des Zahnhalteapparates ver-
ständlich erläutern 

   

b) Patientinnen, Patienten und begleiten-
den Personen individual- und gruppen-
prophylaktische Maßnahmen, insbe-
sondere deren Ziele, verständlich er-
läutern 

   

c) Zahnbeläge durch Anfärben sichtbar 
machen, dokumentieren und durch 
Mundhygienemaßnahmen entfernen 

   

d) bei der Diagnostik von Erkrankungen 
des Zahnes und des Zahnhalteappara-
tes sowie bei lokalen Fluoridierungs-
maßnahmen mitwirken 

   

e) Patientinnen, Patienten und beglei-
tende Personen über Zahnputztechni-
ken sowie über geeignete Hilfsmittel 
informieren und deren Anwendung de-
monstrieren 

   

f) Patientinnen, Patienten und beglei-
tende Personen bei der Verbesserung 
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der Mundhygiene unterstützen, anlei-
ten und motivieren 

Zahnärztliche diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen vor-
bereiten, dabei assistieren und 
nachbereiten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

15 Wochen 

f) bei parodontologischen Behandlungs-
maßnahmen assistieren, insbesondere 
Arzneimittel und Materialien vorberei-
ten und verarbeiten, Instrumente und 
Geräte behandlungsspezifisch handha-
ben und Behandlungsabläufe doku-
mentieren 

   

g) bei präventiven Maßnahmen und the-
rapeutischen Maßnahmen in Bezug auf 
Zahnstellungs- und Kieferanomalien as-
sistieren, insbesondere Arzneimittel 
und Materialien vorbereiten und verar-
beiten, Instrumente und Geräte be-
handlungsspezifisch handhaben und 
Behandlungsabläufe dokumentieren 

   

h) bei implantologischen Behandlungs-
maßnahmen assistieren, insbesondere 
Arzneimittel und Materialien vorberei-
ten, Instrumente und Geräte behand-
lungsspezifisch handhaben sowie Be-
handlungsabläufe dokumentieren 

   

i) bei prothetischen Behandlungsmaß-
nahmen assistieren, insbesondere Arz-
neimittel, Werkstoffe und Materialien 
vorbereiten und verarbeiten, Instru-
mente und Geräte behandlungsspezi-
fisch handhaben, Behandlungsabläufe 
dokumentieren sowie die Zusammen-
arbeit mit zahntechnischen Laboren 
koordinieren 

   



Zusatzmaterial, ergänzt Kapitel 2.3            

Zusatzmaterial, ergänzt „AUSBILDUNG GESTALTEN:  
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r. Hrsg.: BIBB. Bonn 2022  
 
Seite 11 von 20 

 

j) bei Abformungen assistieren und Pla-
nungs- und Situationsmodelle sowie 
Hilfsmittel zur Abformung und Bissla-
gebestimmung herstellen 

   

k) erwünschte und unerwünschte Wir-
kungen von Arzneimitteln, Werkstoffen 
und Materialien unter Berücksichti-
gung der Patientensicherheit beachten 

   

l) Verordnungen von Arzneimitteln vor-
bereiten und Arzneimittel auf Anwei-
sung abgeben 

   

m) Arbeitsplatz nachbereiten und Medi-
zinprodukte der Aufbereitung zuführen 
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Bildgebende Verfahren unter Be-
achtung von Strahlenschutzmaß-
nahmen durchführen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

10 Wochen 

 

a) rechtliche Regelungen sowie Normen, 
Empfehlungen und betriebliche Vorga-
ben zum Strahlenschutz einhalten, ins-
besondere zur Einweisung und Unter-
weisung 

   

b) physikalisch-technische Grundlagen 
der Erzeugung von Röntgenstrahlen, 
insbesondere Dosisbegriffe und Dosi-
metrie, Strahlenrisiko und natürliche 
Strahlenexposition, erläutern sowie die 
biologischen Wirkungen von ionisieren-
den Strahlen beachten 

   

c) Film- und Bildverarbeitung, insbeson-
dere intra- und extraorale Aufnahmen, 
Panoramaschichtaufnahmen sowie 
Spezialprojektionen nach Anweisung 
und unter Aufsicht durchführen und 
dabei die Funktionsweise von zahnme-
dizinischen Röntgengeräten beachten 
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d) Maßnahmen des Strahlenschutzes für 
Patientinnen und Patienten sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern umset-
zen und dokumentieren 

   

e) bei Maßnahmen zur Fehleranalyse und 
Qualitätssicherung mitwirken, Kon-
stanzprüfungen durchführen und doku-
mentieren 

   

f) Unterlagen zur Qualitätssicherung für 
die Prüfung durch die Zahnärztlichen 
Stellen vorbereiten 

   

Bei medizinischen Not- und Zwi-
schenfällen handeln 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

5 Wochen 

a) Maßnahmen zur Vermeidung von me-
dizinischen Not- und Zwischenfällen 
unter Berücksichtigung der Patien-
tenanamnese im Rahmen der Behand-
lungsvorbereitung ergreifen 

   

b) Symptome bedrohlicher Zustände, ins-
besondere bei Schock, Atem- und 
Kreislaufstillstand, Bewusstlosigkeit, 
starken Blutungen und Allergien, er-
kennen und Maßnahmen unter Beach-
tung des Selbstschutzes einleiten 

   

c) Dokumentation auf Anweisung durch-
führen 

   

d) Rettungsdienst alarmieren    

e) betriebliche Verhaltensregeln einhal-
ten 

   

Arbeitsprozesse organisieren und 
Qualitätsmanagement umsetzen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 9) 

14 Wochen 

a) Aufgaben im eigenen Arbeitsbereich 
selbstverantwortlich sowie im Team 
planen, organisieren und durchführen, 
Ergebnisse abstimmen und auswerten 
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b) Checklisten zur Einhaltung qualitätssi-
chernder Maßnahmen auf Grundlage 
von Arbeits- und Verfahrensanweisun-
gen nach betrieblichen Vorgaben er-
stellen 

   

c) Vorgänge bearbeiten und dokumentie-
ren, insbesondere betriebliche Doku-
mentenmanagementsysteme nutzen 
und Dokumentationspflichten umset-
zen 

   

d) behandlungskomplexorientierte und 
patientenspezifische Terminplanung 
durchführen 

   

e) Posteingang und -ausgang bearbeiten, 
Fristen und Termine erfassen, koordi-
nieren und überwachen 

   

f) Korrespondenzen selbstständig verfas-
sen 

   

g) Daten von Patientinnen und Patienten 
erfassen und verarbeiten 

   

h) Materialien, Werkstoffe und Arzneimit-
tel nach betrieblichen Vorgaben be-
schaffen, prüfen und verwalten 

   

i) berufsspezifische Informationen aufga-
benbezogen in und aus Datenquellen 
recherchieren, aufbereiten und nutzen; 
deutsche und fremdsprachige Fachbe-
griffe anwenden 

   

j) Informations- und Kommunikations-
techniken nutzen 
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k) Störungen von Arbeitsabläufen, auch 
von digitalen Arbeitsabläufen, erken-
nen und Maßnahmen zu ihrer Behe-
bung einleiten 

   

l) technische Entwicklungen verfolgen 
und Schlussfolgerungen für die digita-
len Arbeitsabläufe ziehen 

   

m) Arbeitsabläufe, auch digitale, bewerten 
und reflektieren sowie Maßnahmen 
zur Verbesserung vorschlagen und an 
deren Optimierung mitwirken 

   

Zahnärztliche Leistungen abrech-
nen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 10) 

15 Wochen 

d) erbrachte Leistungen prüfen und ab-
rechnen sowie Abrechnungen weiter-
leiten 

   

e) Heil- und Kostenpläne auf Grundlage 
von Therapieplänen erstellen; Mehr-
kosten- und Behandlungsvereinbarun-
gen aufsetzen; Patientinnen und Pati-
enten über die Kostenzusammenset-
zung informieren 

   

f) Ausgangsrechnungen, auch Privatliqui-
dationen, erstellen 

   

g) Eingangsrechnungen, insbesondere 
zahntechnische Material- und Labor-
rechnungen, prüfen 

   

h) Zahlungsvorgänge, insbesondere Zah-
lungseingänge und -ausgänge, erfassen 
und abwickeln 

   

A u      
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i) Eingangsrechnungen, insbesondere 
zahntechnische Material- und Labor-
rechnungen, prüfen 
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19. bis 36. Monat 

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Berufsbildpositionen mit zeitlichen Richtwer-
ten in Wochen 

Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzun-
gen 

Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitpla-

nung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Kommunikation und Kooperation 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5) 

11 Wochen 

j) situations- und adressatenge-
recht sowie zielorientiert kom-
munizieren 

   

k) Ursachen von Konflikten und 
Kommunikationsstörungen er-
kennen und zu deren Lösung bei-
tragen 

   

l) sich in das Team integrieren, mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern kooperieren und ergebnis-
orientiert handeln 

   

m) betriebliche Kommunikationsre-
geln beachten, Kommunikations-
kanäle auswählen und verwen-
den 

   

n) Wertschätzung, Respekt und Ver-
trauen als Grundlage erfolgrei-
chen Handelns sowie soziokultu-
relle Unterschiede berücksichti-
gen 

   

o) eigenes Verhalten reflektieren    
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Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln 

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Berufsbildpositionen mit zeit-
lichen Richtwerten in Wochen 

Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Organisation des Ausbildungsbe-
triebes, Berufsbildung sowie Ar-
beits- und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

a) den Aufbau und die grundlegenden Ar-
beits- und Geschäftsprozesse des Ausbil-
dungsbetriebes erläutern 

   

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag sowie Dauer und Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses erläu-
tern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten be-
schreiben 

   

c) die Bedeutung, die Funktion und die In-
halte der Ausbildungsordnung und des 
betrieblichen Ausbildungsplans erläutern 
sowie zu deren Umsetzung beitragen 

   

d) die für den Ausbildungsbetrieb gelten-
den arbeits-, sozial-, tarif- und mitbe-
stimmungsrechtlichen Vorschriften er-
läutern 

   

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des Aus-
bildungsbetriebes erläutern 
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f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 
und seiner Beschäftigten zu Wirtschafts-
organisationen und Gewerkschaften er-
läutern 
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g) Positionen der eigenen Entgeltabrech-
nung erläutern 

   

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen 
erläutern 

   

i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs 
und der beruflichen Weiterentwicklung 
erläutern 

   

Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbe-
zogenen Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften kennen und diese Vor-
schriften anwenden 

   

b) Gefährdungen von Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz und auf dem 
Arbeitsweg prüfen und beurteilen 

   

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Ar-
beiten erläutern 

   

d) technische und organisatorische Maß-
nahmen zur Vermeidung von Gefährdun-
gen sowie von psychischen und physi-
schen Belastungen für sich und andere, 
auch präventiv, ergreifen 

   

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten 
und anwenden 

   

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben und erste Maßnahmen bei Unfällen 
einleiten 
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g) betriebsbezogene Vorschriften des vor-
beugenden Brandschutzes anwenden, 
Verhaltensweisen bei Bränden beschrei-
ben und erste Maßnahmen zur Brandbe-
kämpfung ergreifen 
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebs-
bedingter Belastungen für Umwelt und 
Gesellschaft im eigenen Aufgabenbe-
reich erkennen und zu deren Weiterent-
wicklung beitragen 

   

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf 
Produkte, Waren oder Dienstleistungen, 
Materialien und Energie unter wirt-
schaftlichen, umweltverträglichen und 
sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltig-
keit nutzen 

   

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Re-
gelungen des Umweltschutzes einhalten 

   

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Ma-
terialien einer umweltschonenden Wie-
derverwertung oder Entsorgung zufüh-
ren 

   

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für 
den eigenen Arbeitsbereich entwickeln 

   

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelun-
gen im Sinne einer ökonomischen, ökolo-
gischen und sozial nachhaltigen Entwick-
lung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren 

   

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Da-
ten sowie mit Daten Dritter umgehen 
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Digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

und dabei die Vorschriften zum Daten-
schutz und zur Datensicherheit einhalten 

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen 
Medien und informationstechnischen 
Systemen einschätzen und bei deren 
Nutzung betriebliche Regelungen einhal-
ten 
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c) ressourcenschonend, adressatengerecht 
und effizient kommunizieren sowie Kom-
munikationsergebnisse dokumentieren 

   

d) Störungen in Kommunikationsprozessen 
erkennen und zu ihrer Lösung beitragen 

   

e) Informationen in digitalen Netzen re-
cherchieren und aus digitalen Netzen be-
schaffen sowie Informationen, auch 
fremde, prüfen, bewerten und auswäh-
len 

   

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Me-
thoden des selbstgesteuerten Lernens 
anwenden, digitale Lernmedien nutzen 
und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten 

   

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, ein-
schließlich der Beteiligten anderer Ar-
beits- und Geschäftsbereiche, auch unter 
Nutzung digitaler Medien, planen, bear-
beiten und gestalten 

   

h) Wertschätzung anderer unter Berück-
sichtigung gesellschaftlicher Vielfalt 
praktizieren 
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